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1) Nachvermittlungsaktion: Welche Apotheken bieten noch einen 
Ausbildungsplatz oder eine Einstiegsqualifizierung an? 

Der reguläre Ausbildungsbeginn ist bereits verstrichen und die Planung der diesjährigen 
Nachvermittlungsaktion hat begonnen.  

Die Nachvermittlungsaktion findet am Dienstag, den 09.09.2025 statt. 

Im Rahmen der Nachvermittlungsaktion werden wir in Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur 
Bewerber:innen, die bislang noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, gezielt an 
Ausbildungsbetriebe vermitteln. Ziel ist es, den jungen Menschen kurzfristig eine Ausbildungsstelle 
oder alternativ die Möglichkeit einer Einstiegsqualifizierung (EQ-Platz) zu vermitteln. 

Sofern Sie bereit sind, Auszubildende oder EQ´ler:innen zu übernehmen, melden Sie sich bitte bei 
Genia Glandien unter der Rufnummer 0421 - 17 09 17 oder bevorzugt per E-Mail g.glandien@ak-
bremen.de 

 

2) Neue Podcast-Folge zu pDL Inhalativa 

Die nächste Folge des neuen Podcast-Formats „pDL-Talk mit Katja & Steffen“ steht ab sofort zur 
Verfügung. In der neuen Folge „Tipps & Tricks für die pDL Inhalativa“ geht es um kuriose Fehler bei 
der Anwendung von Inhalationsdevices sowie praxisnahe Empfehlungen für eine erfolgreiche 
Umsetzung der pDL Inhalativa. Sie finden diese auf dem pDL Campus der ABDA sowie auf allen 
gängigen Podcast-Plattformen (z. B. Spotify, Apple Podcasts, Deezer). 

Im pDL-Talk zeigen die Referent:innen Dr. Katja Renner und Dr. Steffen Schmidt wie die 
pharmazeutischen Dienstleistungen den Apothekenalltag bereichern und tauschen sich zu Chancen 
und Herausforderungen rund um die pDL aus.  

Bisher sind folgende Podcasts zur pDL Inhalativa erschienen: 

Tipps & Tricks für die pDL Inhalativa 

25. August 2025 ‧ 11m 40s 

 

mailto:g.glandien@ak-bremen.de
mailto:g.glandien@ak-bremen.de
https://pdl-talk.podigee.io/
https://www.abda.de/pharmazeutische-dienstleistungen/schulungs-und-informationsmaterialien/pdl-talk-mit-katja-steffen-der-podcast-rund-um-die-pharmazeutischen-dienstleistungen/
https://open.spotify.com/show/3D16JLhC5dmUrRSO83lj0m
https://podcasts.apple.com/us/podcast/pdl-talk-mit-katja-steffen-der-podcast-rund-um-die/id1825843918
https://www.deezer.com/de/show/1002029041
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Was kann bei der Anwendung von Inhalationsdevices eigentlich alles schief gehen? Katja und Steffen 
teilen kuriose Geschichten aus dem Apothekenalltag und geben praxisnahe Tipps und Tricks, damit 
die pDL Inhalativa souverän gelingt. 

pDL Inhalativa - Teamwork makes the pDL work 

11. August 2025 ‧ 12m 54s 

Wie kann man bei der pDL Inhalativa das ganze Team mitnehmen und motivieren? Welche Tools 
stehen den Apothekenteams zur Verfügung und wie können diese bei der Umsetzung unterstützen? 
Katja teilt ihre Erfahrungen als Apothekencoach und Steffen verrät seine Tipps als Filialleiter. 

pDL Inhalativa - So klappt's auf Dauer! 

28. July 2025 ‧ 11m 7s 

Worauf kommt es bei der pDL Inhalativa bei einer Folgeverordnung an? Katja und Steffen teilen ihre 
Erfahrungen und geben Tipps aus dem Apothekenalltag. 

pDL Inhalativa - Richtig inhalieren von Anfang an! 

11. July 2025 ‧ 14m 23s 

Worauf kommt es bei der pDL Inhalativa bei einer Erstverordnung an? Katja und Steffen teilen ihre 
Erfahrungen und geben Tipps aus dem Apothekenalltag. 

pDL-Talk mit Katja & Steffen 

10. July 2025 ‧ 3m 51s 

Dr. Katja Renner und Dr. Steffen Schmidt stellen sich vor und erzählen, was sie zu den 
pharmazeutischen Dienstleistungen gebracht hat. 

 

3) Standardarbeitsanweisung „securpharm – Vorgehen in der 
Apotheke“ überarbeitet 

Die Standardarbeitsanweisung  

» securPharm – Vorgehen in der Apotheke.  

ist aktualisiert worden. 

Die vorliegende SOP wurde umfassend überarbeitet und um einen Fließtext, der die im 
Flussdiagramm beschriebenen Abläufe in der Apotheke erklärt, erweitert. In den Flussdiagrammen 
werden die Prozesse klarer dargestellt und ggf. ausgelöste Alarme zusätzlich mit einem Alarmsymbol 
gekennzeichnet. Das Dokument wurde darüber hinaus um die Prozessbeschreibung der Ausbuchung 
bei Abgabe der Arzneimittel erweitert. 

Sie finden die aktualisierte SOP unter: https://www.apothekerkammer-
bremen.de/documents/sop_vorgehen-in-der-apotheke_26_08_2025_1756218031.pdf 

 

4) Medizinproduktebuch und Bestandsverzeichnis – Vorlagen der 
ABDA 

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) wurde novelliert. Die 
Bundesapothekerkammer stellt zur Umsetzung der Vorgaben u.a. die Arbeitshilfen  

» Medizinproduktebuch  
» Bestandsverzeichnis der Medizinprodukte  

https://www.apothekerkammer-bremen.de/documents/sop_vorgehen-in-der-apotheke_26_08_2025_1756218031.pdf
https://www.apothekerkammer-bremen.de/documents/sop_vorgehen-in-der-apotheke_26_08_2025_1756218031.pdf
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zur Verfügung.  

Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) regelt das Errichten, Betreiben und 
Anwenden von Medizinprodukten. 

Betreiber eines Medizinprodukts ist jeder, der für den Betrieb einer Gesundheitseinrichtung 
verantwortlich ist, in der ein Medizinprodukt betrieben oder angewendet wird. Dies betrifft 
beispielsweise Milchpumpen, die von der Apotheke an den Verbraucher vermietet oder verliehen 
werden, sowie Medizinprodukte, die in der Apotheke bei Patienten zur Anwendung kommen 
(Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, etc.). 

Das Bestandverzeichnis ist für alle aktiven nicht-implantierbaren Medizinprodukte zu führen 
(Inhalationsgerät, Babywaage, Milchpumpe, Blutzuckermessgerät, Blutdruckmessgerät, 
Schmerztherapiegerät), die in der Apotheke betrieben werden oder von ihr vermietet bzw. verliehen 
werden.  

Darüber hinaus ist ein Bestandsverzeichnis im Falle einer Abgabe eines Medizinprodukts auf 
Verordnung zu führen, wenn dies mit der Krankenkasse vertraglich geregelt wurde. In diesem Fall 
übernimmt die Apotheke Teile der Betreiberpflichten des Versorgenden. 

Gemäß § 13 MPBetreibV hat die Apotheke als Betreiber ein Medizinproduktebuch für aktive 
Medizinprodukte der Anlage I und II zu führen. Betreiber ist die Apotheke, wenn Medizinprodukte in 
der Apotheke betrieben oder von ihr verliehen/vermietet werden. 

Durch die Neufassung der MPBetreibV kann u.a. die Messtechnische Kontrolle (MTK) entfallen, wenn 
der Hersteller eine Bestätigung der Messgenauigkeit über die gesamte Nutzungsdauer erteilt (siehe 
INFO-Mail 2024 Nr. 32). Bereits bestehende vertragliche Regelungen mit Krankenkassen haben über 
die eingegangene Vertragsdauer Bestand. Bei einer entsprechenden vertraglichen Regelung 
verbunden mit einer Aufwandentschädigung hat die Apotheke diese auch weiterhin umzusetzen. Die 
aktualisierten Arbeitshilfen sehen beide Varianten vor. 

Sie finden die erwähnten Arbeitshilfen sowie die/das 

» Empfehlung der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung: Umgang mit 
Medizinprodukten in der Apotheke 

» Formblatt: Meldung und Dokumentation von Qualitätsmängeln und Vorkommnissen bei 
Medizinprodukten 

» Formblatt: Bestellungsschreiben zur Aufgabenübertragung: Beauftragte:r für 
Medizinproduktesicherheit 

» Checkliste: Prüfkriterien für Medizinprodukte 

unter: https://www.abda.de/fuer-apotheker/qualitaetssicherung/leitlinien/leitlinien-und-
arbeitshilfen/medizinprodukte/ 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

APOTHEKERKAMMER BREMEN 

 

Dr. Isabel Justus 

https://www.abda.de/fuer-apotheker/qualitaetssicherung/leitlinien/leitlinien-und-arbeitshilfen/medizinprodukte/
https://www.abda.de/fuer-apotheker/qualitaetssicherung/leitlinien/leitlinien-und-arbeitshilfen/medizinprodukte/

